
Pauschalangebote 2020

Reisebedingungen Pauschalangebote
Stand: 01.01.2020

Liebe Gäste und Interessenten,

diese Broschüre fasst attraktive Pauschalangebote in unserer Region zusammen, die der 
Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e. V. (nachfolgend mit „HST“ oder „RV“ abgekürzt) 
organisiert und dabei als Reiseveranstalter auftritt.

Die nachfolgenden Reisebedingungen, um deren aufmerksame Lektüre wir Sie bitten, sollen 
das Rechtsverhältnis zwischen Ihnen (nachfolgend als „Sie“ oder „Kunde“ bezeichnet) und 
dem HST im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen klar regeln und Sie über 
wichtige Vertragsgrundlagen informieren. 

Vorab 2 wichtige Informationen:

Reiseveranstalter (oder Vermittler touristischer Leistungen) sind derzeit gesetzlich nicht 
verpfl ichtet, an außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle teilzunehmen. Ob der RV (oder ein betroffener Vermittler) zur freiwilligen 
Teilnahme an einem solchen Streitbeilegungsverfahren bereit ist, wird individuell nach 
Entstehen einer Streitigkeit entschieden. Unabhängig davon ist der Link auf die Plattform 
der EU-Kommission zur online-Streitbeilegung anzugeben: https://webgate.ec.europa.eu/
odr

Ein Widerrufsrecht nach §§ 312 ff. BGB besteht für Reiseverträge nur dann, wenn diese 
Verträge außerhalb von Geschäftsräumen (z. B. bei Ihnen zu Hause) geschlossen worden 
sind, auch in diesem Fall nur, wenn die entsprechenden mündlichen Verhandlungen nicht 
auf vorhergehender (Ein-)Bestellung durch Sie als Verbraucher/in geführt wurden. 
Ansonsten gelten die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsregelungen (vgl. Ziffer 12 
sowie auch Ziffer 4, 5 und 7 der nachfolgenden Reisebedingungen).

1. Reiseveranstalter, Stellung und Haftung von Reise- und Nebenleistungsvermittlern

 1.1   Reiseveranstalter (RV) ist der Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e. V., dieser 
wird auch in der Buchungsbestätigung ausdrücklich bezeichnet. 

 1.2   Soweit der HST ausdrücklich in fremdem Namen für einen Reiseveranstalter oder 
Nebenleistungsanbieter handelt, wird er als Vermittler tätig. Der Vertrag über die 
Leistung selbst kommt zwischen dem Reiseveranstalter oder Nebenleistungsanbie-
ter und dem Kunden direkt zustande. 

 1.3  Vermittler sind nur für die ordnungsgemäße Abwicklung der Vermittlung unter 
Einschluss der Informationspfl ichten nach § 651 v BGB, nicht für die gebuchte 
Leistung selbst verantwortlich, eine zusätzliche Verantwortlichkeit kann sich jedoch 
im Fall der gleichzeitigen bzw. zeitnahen Vermittlung von mehreren Verträgen 
ergeben. Wird HST als Vermittler tätig (z. B. bei der Beschaffung von Konzertkar-
ten), ist seine Haftung für fehlerhafte Vermittlung auf den dreifachen Preis der 
vermittelten Leistung beschränkt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegen oder Körperschäden betroffen sind oder ein Fall des § 651 w Abs. 4 BGB 
vorliegt.

2. Vertragsschluss / Leistungen

 2.1  Die Darstellung des jeweiligen Pauschalarrangements ist im Rechtssinn noch kein 
Angebot auf Abschluss eines Vertrages, vgl. Ziffer 11. 

 2.2   Ihre Anmeldung zu einem der Pauschalarrangements, die keiner bestimmten Form 
bedarf, stellt rechtlich das Angebot auf Abschluss eines Reisevertrages dar, dieser 
kommt erst mit Zugang einer inhaltlich deckungsgleichen Reisebestätigung durch 
den RV zustande. 

   Geht eine bloße Interessensbekundung des Kunden voraus, verändern sich danach 
möglicherweise die Rollen bei der Abgabe der Vertragserklärungen, stets kommt ein 
Vertragsschluss aber nach der gesetzlichen Regelung erst in dem Zeitpunkt 
zustande, in dem deckungsgleiche Vertragserklärungen beider Seiten (Angebot und 
Annahme) vorliegen, wobei die Annahme rechtzeitig erfolgt sein muss. 

   Soweit im Angebot keine Frist oder Form angegeben ist, kann es innerhalb von 
sieben Tagen ab Zugang formlos angenommen werden.

 2.3   Bei oder unmittelbar nach Vertragsschluss übersendet der RV dem Kunden den 
Sicherungsschein gemäß § 651 r des BG, soweit dieser erteilt werden muss, vgl. Ziffer 
3.1.

 2.4   Die vom RV geschuldeten Leistungen ergeben sich aus dem Inhalt der bei Vertrags-
schluss gewechselten Dokumente bzw. Willenserklärungen in Verbindung mit der 
zugrundeliegenden Ausschreibung. Eventuelle besondere Vereinbarungen mit dem RV, 
die aus Beweisgründen in Textform getroffen werden sollen, gelten vorrangig. 

 2.5  Vermittler (vgl. Ziffer 1.2 und 1.3) sind nicht bevollmächtigt, vom Inhalt der Aus-
schreibungen, dieser Reisebedingungen oder der Reisebestätigung abweichende 
Zusicherungen oder Vereinbarungen vorzunehmen. Gleiches gilt für Personen, die im 
Rahmen der Vertragserfüllung tätig werden, ohne selbst Vertragspartei zu sein 
(Leistungsträger, z. B. Unterkunftsbetriebe).

3. Sicherungsschein / Anzahlung, Zahlung

 3.1   Der Sicherungsschein nach 651 r BGB sichert die Rückzahlung des gezahlten 
Reisepreises und ab Reiseantritt zusätzlich notwendige Aufwendungen für die 
Rückreise ab, soweit Leistungen einer Pauschalreise nach § 651 a Abs. 2 BGB in Folge 
von Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz des Reiseveranstalters ausfallen. Reisen, die 
nicht länger als 24 Stunden dauern und keine Übernachtung einschließen, sind 
gesetzlich von der Sicherungsscheinpfl icht und der Geltung der §§ 651 ff BGB 
ausgenommen. 

 3.2   Alle im Folgenden genannten Zahlungen sind vor Reiseende nur fällig, soweit ein 
gesetzlich vorgeschriebener Sicherungsschein ausgehändigt wurde. Mit Vertrags-
schluss (vgl. Ziffer 2.2) ist eine Anzahlung zu leisten. Soweit im Einzelfall nichts 
anderes vereinbart wurde, beträgt die Anzahlung 10 % des Reisepreises. Die 
Restzahlung ist, falls keine andere Vereinbarung getroffen wurde, drei Wochen vor 
Reisebeginn fällig. 

4.  Rücktritt vor Reisebeginn bei unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen oder 
bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl

 4.1   Treten am Bestimmungsort der Reise oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeid-
bare, außergewöhnliche Umstände auf, die die Durchführung der Reise oder die 
Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen, dann 
kann der Kunde kostenlos vom Vertrag zurücktreten. 

 4.2   Ist der RV aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung 
des Vertrages gehindert, kann er unverzüglich nach Kenntnis des Rücktrittsgrunds 
seinen Rücktritt erklären.

 4.3  Unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände liegen vor, wenn sie nicht der Kontrolle 
der jeweils zurücktretenden Vertragspartei unterliegen und ihre Folgen sich auch 
durch alle zumutbaren Vorkehrungen nicht hätten vermeiden lassen, vgl. § 651 h Abs. 
3 BGB.

 4.4  Ist in der Reiseausschreibung oder in sonstigen Unterlagen, die Vertragsinhalt 
geworden sind, eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt, so kann der RV, falls die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, vor Fälligkeit des gesamten Reisepreises 
unter Einhaltung folgender Fristen vom Reisevertrag zurücktreten:

   bei Reisen, die länger als 6 Tage dauern, spätestens 20 Tage vor Reisebeginn
bei Reisen mit einer Dauer von mindestens 2 und höchstens 6 Tagen, spätestens 
7 Tage vor Reisebeginn
bei Reisen, deren Dauer 2 Tage unterschreitet, spätestens 48 Stunden vor 
Reisebeginn.

 4.5   In allen Fällen des Rücktritts verliert der Veranstalter den Anspruch auf den verein-
barten Reisepreis und muss darauf bereits gezahlte Beträge unverzüglich zurücker-
statten.

5. Rücktrittskosten vor Reisebeginn in sonstigen Fällen / Ersatzteilnehmer / Umbuchung

 5.1   Der Kunde kann abgesehen von dem in Ziffer 4.1 geregelten Fall vor Reisebeginn 
jederzeit von der Reise zurücktreten, der RV hat dann jedoch einen gesetzlichen 
Anspruch auf angemessene Entschädigung gemäß § 651 h BGB, für die, soweit nicht 
anders vereinbart, folgende Entschädigungspauschalen angewendet werden (zu Versi-
cherungsmöglichkeiten des Kunden vgl. Ziffer 9).

  bis einschließlich 31. Tag vor Reisebeginn 10 % des Reisepreises 

  vom 30. bis einschließlich 21. Tag vor Reisebeginn 20 % des Reisepreises

  vom 20. bis einschließlich 12. Tag vor Reisebeginn 40 % des Reisepreises 

  vom 11. bis einschließlich 4. Tag vor Reisebeginn 60 % des Reisepreises 

  ab dem 3. Tag vor Reisebeginn 90% des Reisepreises.

   Maßgeblich bei der Anwendung dieser Staffel ist der Zeitpunkt des Eingangs der 
Rücktrittserklärung beim RV. Der RV ist auf Verlangen des Kunden verpfl ichtet, die 
Höhe der Entschädigung zu begründen.

 5.2   Innerhalb einer angemessenen Frist, jedoch nicht später als 7 Tage vor Reisebeginn 
kann der Kunde unter Verwendung eines dauerhaften Datenträgers (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail) verlangen, dass ein von ihm benannter Dritter in die Rechte und Pfl ichten aus 
dem Reisevertrag eintritt. Der RV kann dem Eintritt widersprechen, wenn der Dritte 
den vertraglichen Reiseerfordernissen nicht genügt. Bei erfolgtem Eintritt haften 
Kunde und Dritter gemeinsam als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch 
den Eintritt entstehenden Mehrkosten. Dem Kunden ist ein Nachweis darüber zu 
erteilen, in welcher Höhe durch den Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind. 
Mehrkosten dürfen nur in angemessenem Umfang gefordert werden und müssen dem 
Veranstalter tatsächlich entstanden sein.

 5.3  Ein Rechtsanspruch des Kunden auf Änderungen des Reisetermins, der Unterkunft, 
der Verpfl egungsart oder sonstiger Leistungen nach Vertragsschluss (Umbuchungen) 
besteht nicht, grundsätzlich ist ein Rücktritt vom Reisevertrag und Neubuchung 
erforderlich. Bis einschließlich 31. Tag vor Reisebeginn können nach Absprache in 
vielen Fällen Umbuchungen gegen Zahlung eines Umbuchungsentgeltes von 15,00 
Euro (zzgl. zu eventuellen Preisdifferenzen, die durch die geänderte Leistung 
entstehen) durchgeführt werden. Alle Umbuchungen setzen Verfügbarkeit der 
gewünschten Leistungen voraus.

6.  Beistandspfl icht bei Schwierigkeiten des Reisenden oder Störung der angetretenen 
Reise durch unvermeidbare Umstände

   Nach Reiseantritt kann ggf. nur unter den Voraussetzungen einer Kündigung wegen 
Mangels nach § 651 l BGB vom Kunden gekündigt werden. Gerät der Kunde während 
der Reise in Schwierigkeiten, muss der RV unverzüglich in angemessener Weise 
Beistand leisten, insbesondere durch Bereitstellung der in § 651 q BGB genannten 
Informationen und Unterstützung bei der Herstellung von Fernkommunikationsver-
bindungen. Sofern der Kunde die den Beistand erfordernden Umstände schuldhaft 
herbeigeführt hat, kann der RV Ersatz seiner tatsächlich entstandenen Aufwendungen 
fordern, wenn und soweit diese angemessen sind.

7. Obliegenheiten und Rechte des Reisenden bei mangelhafter Reise

 7.1   Ein Reisemangel ist unverzüglich anzuzeigen. Abhilfeverlangen und Mängelanzeige 
sind, soweit möglich und zumutbar, an den RV direkt zu richten. Beachten Sie hierbei 
auch eine ggf. in den Reiseunterlagen angegebene Notrufnummer oder Ansprechad-
resse. Bei einer schuldhaften Unterlassung der Anzeige drohen Anspruchsverluste.

 7.2.  Wird die Reise nicht vertragsgerecht erbracht, so kann Abhilfe verlangt werden. Der 
RV kann die Abhilfe verweigern, wenn sie unmöglich ist oder unter Berücksichtigung 
von Ausmaß des Mangels und Wert der betroffenen Reiseleistung mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand verbunden ist.

 7.3   Leistet der RV nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist die gebotene 
Abhilfe, so kann der Kunde selbst Abhilfe schaffen und Ersatz erforderlicher Aufwen-
dungen verlangen. Die Fristsetzung ist unnötig, wenn Abhilfe verweigert wird oder 
sofortige Abhilfe notwendig ist.

 7.4   Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Leistung kann der Kunde einen Anspruch 
auf Herabsetzung des Reisepreises (Minderung) geltend machen. Daneben bestehen 
gegebenenfalls Ansprüche auf Schadenersatz. Sämtliche genannten Ansprüche 
entfallen, soweit der Kunde den Mangel schuldhaft nicht unverzüglich anzeigt und 
dadurch keine Abhilfe erfolgen kann.

 7.5  Zum Recht auf Kündigung und weiteren Einzelheiten von Minderung und Schadener-
satz siehe § 651 k bis § 651 u BGB.

8. Haftungsbeschränkungen für den RV / den RV als Vermittler

 8.1  Die vertragliche Haftung des RV auf Schadenersatz ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt, soweit keine Körperschäden betroffen sind und der Schaden 
nicht schuldhaft herbeigeführt wurde.

 8.2  Die Haftung des RV auf Schadenersatz wegen unerlaubter Handlung wird, soweit 
sie nicht Körperschäden betrifft oder auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, 
auf den dreifachen Reisepreis des betroffenen Teilnehmers beschränkt. Bis 4100 
Euro Schaden haftet der RV jedoch unbeschränkt.

 8.3  Vermittelt der RV außerhalb des Reisevertrags eine Leistung ausdrücklich in 
fremden Namen, so ist er nur für die ordnungsgemäße Abwicklung der Vermittlung, 
nicht für die vermittelte Leistung selbst verantwortlich. Seine Haftung für 
fehlerhafte Vermittlung wird auf den dreifachen Preis der vermittelten Leistung 
beschränkt, soweit weder ein Körperschaden vorliegt noch der Schaden grob 
fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurde, es sei denn, dass ein Fall des § 651 
w Abs. 4 BGB vorliegt.

9. Versicherungen

  Es empfi ehlt sich der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung und einer 
Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit. Solche 
Versicherungen bietet z. B. die ERGO Reiseversicherung AG, Rosenheimer Straße 116, 
81669 München.

10. Verjährung der reisevertraglichen Ansprüche 

  Ihre reisevertraglichen Ansprüche nach § 651 i BGB (Minderung, Schadenersatz, Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen) verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem 
Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. 

11. Gültigkeit der Angaben in der Ausschreibung

  Die Ausschreibung kann nur die zum Druck- bzw. Aktualisierungszeitpunkt feststehen-
den Gegebenheiten berücksichtigen und Druckfehler können leider auch bei größter 
Sorgfalt vorkommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn der RV den Vertrags-
schluss auf der Basis einer als unrichtig erkannten Angabe in der Beschreibung nicht 
vornimmt.

12. Sonstiges

  Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die reisevertraglichen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches, §§ 651 a ff BGB (soweit deutsches Recht 
anwendbar ist). 

Datenschutz 

Ausführliche Informationen nach der Datenschutz-Grundverordnung fi nden Sie unter 
https://hohenlohe-schwaebischhall.de/service/datenschutzerklaerung/. 
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Kontakt / Impressum
Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e. V.
Karl-Kurz-Straße 44
74523 Schwäbisch Hall
Tel. 0791 755-7444
www.hohenlohe-schwaebischhall.de 

Titelfotos: Michael Schultz

Rad- und Wandertouren 
perfekt geplant



Preis pro Person im DZ:  ab 652,- Euro
Preis im EZ:  ab 891,- Euro
Preis pro Person im DZ ohne Gepäcktransfer:  ab 534,- Euro

Preis pro Person im DZ:  ab 116,- Euro
Preis im EZ:  ab 155,- Euro
Gepäcktransfer auf Anfrage.

Preis pro Person im DZ: ab 181,- Euro
Preis im EZ : ab 200,- Euro

Preis pro Person im DZ: ab 369,- Euro
Preis im EZ: ab 478,- Euro

Preis pro Person im DZ: ab 365,- Euro 
Preis im EZ:  ab 451,- Euro

Preis pro Person im DZ: ab 331,- Euro
Preis im EZ:  ab 407,- Euro

Preis pro Person im DZ: ab 146,- Euro
Preis im EZ: ab 172,- Euro

Preis pro Person im DZ: ab 294,- Euro
Preis im EZ: ab 365,- Euro

RadlerParadies – 
LimpurgTour
2 Etappen / 1 Übernachtung
Die Rundtour verläuft über das romantische Rottal 
und die Haller Ebene nach Schwäbisch Hall. Hier 
können Sie die historische Altstadt mit einem 
Audio-Guide erkunden. Am Abend wird Ihnen ein 
regionales Menü serviert. Die Strecke am zweiten 
Tag verläuft durch das romantische Bühlertal und 
das Kochertal bevor Sie wieder im Ausgangsort 
Gaildorf ankommen. 
Tagesetappen:
Gaildorf (DB) - Schwäbisch Hall ca. 35 km
Schwäbisch Hall - Bühlertann - 
Gaildorf (DB) ca. 52 km
Die  An- und Abreise ist mit der Bahn möglich.
Leistungen:
1 x Übernachtung mit Frühstück | 1 x regionales
3-Gänge-Menü (exkl. Getränke) | Gutschein für 
einen Audio-Guide in Schwäbisch Hall |
Informationsmaterial

Jagststeig klassisch
4 Etappen / 5 Übernachtungen 
Anreisetage: täglich, außer Donnerstag und 
Sonntag
Tief eingeschnittene Täler der Jagst und 
zufl ießender Bäche sowie eine an Wald und 
Weihern reiche Landschaft erwartet Sie auf 
dem Jagststeig. 

Tagesetappen:
Anreise nach Rot am See (DB), Übernachtung
Blaufelden (DB) – Kirchberg/Jagst ca. 19 km
Kirchberg/Jagst – Crailsheim ca. 16 km
Crailsheim – Wildenstein ca. 23 km
Wildenstein – Ellwangen (J.) (DB) ca. 24 km

Leistungen: 
5 x Übernachtung mit Frühstück | 4 x Rucksack-
vesper | Gepäcktransfer | Hikeline Wanderführer 
(1 x pro Zimmer) | Informationsmaterial

Jagststeig ganz gemütlich (kürzere Tages-
etappen) - Informationen unter 
www.hohenlohe-schwaebischhall.de

Kochersteig
3 Etappen / 3 Übernachtungen
Anreisetage: Mittwoch bis Sonntag

Der Kochersteig verbindet Natur mit Kultur und 
guter Gastlichkeit. Erleben Sie in drei Wander-
tagen die herrliche Hohenloher Landschaft und 
kulturelle Besonderheiten wie beispielsweise die 
Krypta in Unterregenbach. 

Tagesetappen:
SHA-Hessental (DB) – Braunsbach ca. 17 km
Braunsbach – Heimhausen ca. 23 km
Heimhausen – Blaufelden (DB) ca. 18 km
(Übernachtung in Rot am See)

Leistungen: 
3 x Übernachtung mit Frühstück | 2 x Ruck-
sackvesper | 1 x 3-Gänge-Menü (exkl. Getränke) |
Gepäcktransfer | Hikeline Wanderführer (1 x pro 
Zimmer) | Informationsmaterial

Auch in Kombination mit dem Jagststeig möglich 
- weitere Informationen unter www.hohenlohe-
schwaebischhall.de

Wandertouren 2020
Buchbar: März bis Oktober. 
Alle Preise ab 2 Personen, Einzelpersonen auf 
Anfrage. Die An- und Abreise ist jeweils mit 
der Bahn möglich (DB). Angebote gültig auf 
Anfrage und nach Verfügbarkeit.

Kurztour auf dem Jagststeig
2 Etappen / 1 Übernachtung

Diese Kurztour auf dem Jagststeig ist ideal als 
Schnupperwanderung „Wandern ohne Gepäck“ 
oder eine aktive Wochenendauszeit!

Tagesetappen:
Blaufelden (DB) – Kirchberg/Jagst ca. 19 km
Kirchberg/Jagst – Crailsheim (DB) ca. 16 km

Leistungen:
1 x Übernachtung mit Frühstück | 1 x Ruck-
sackvesper | Gepäcktransfer | Hikeline Wander-
führer (1 x pro Zimmer) | Informationsmaterial

Bühlersteig
3 Etappen / 2 Übernachtungen
Anreisetage: Mittwoch bis Samstag 

Der Bühlersteig verbindet das Jagsttal mit dem 
Kochergebiet und quert das Bühlertal sowie die 
Täler kleinerer Bäche. Höhepunkte sind die 
historische Altstadt von Ellwangen (Jagst), die 
Jakobuskirche Hohenberg mit 28 Bildfenstern 
von Sieger Köder und der Blick vom Einkorn.

Tagesetappen:
Ellwangen (J.) (DB) – Rosenberg-Willa ca. 16 km
Rosenberg-Willa – Bühlertann ca. 19 km
Bühlertann – SHA-Hessental (DB) ca. 23 km

Leistungen: 
2 x Übernachtung mit Frühstück | 2 x Rucksack-
vesper | Gepäcktransfer | Hikeline Wanderführer 
(1 x pro Zimmer) | Informationsmaterial

Foto: M. Schultz

Foto: M. Schultz

Tagesetappen:

Crailsheim (DB) - Aalen ca. 62 km
Aalen - Schwäbisch Hall  ca. 67 km
Schwäbisch Hall – Forchtenberg-Sindringen  ca. 51 km
Forchtenberg-Sindringen – Bad Wimpfen ca. 32 km
Bad Wimpfen - Schöntal  ca. 47 km
Schöntal – Mulfi ngen-Heimhausen  ca. 35 km
Mulfi ngen-Heimhausen - Crailsheim (DB) ca. 43 km

Die An- und Abreise ist mit der Bahn möglich.

Leistungen: 
7 x Übernachtung | 7 x Frühstück | Gepäcktransfer von Unterkunft zu 
Unterkunft | 1 x 3-Gänge-Menü (exkl. Getränke) | 1 hochwertiges 
Kocher-Jagst-Radweg-Trikot pro Person | bikeline Radtourenbuch (1 x 
pro Zimmer) | Parkplatz am Starthotel für die Dauer der Radtour |
Informationsmaterial

Raderlebnis Kocher-
Jagst-Tauber
4 Etappen / 4 Übernachtungen
Erleben Sie an 4 Radtagen drei unterschiedliche 
Flusslandschaften auf engstem Raum. Startend an 
der Jagst fahren Sie zunächst über eine Querverbin-
dung nach Schwäbisch Hall. Rollen Sie am Kocher 
entlang bevor Sie wieder ins Jagsttal und dann zum 
Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ 
gelangen. Über Rothenburg o. d. T. und Kirchberg/
Jagst erreichen Sie dann wieder Crailsheim. 

Tagesetappen:
Crailsheim (DB) – Braunsbach ca. 54 km
Braunsbach – Bad Mergentheim ca. 53 km
Bad Mergentheim – Rothenburg o. d. T. ca. 52 km
Rothenburg o. d. T. – Crailsheim (DB) ca. 47 km

Die An- und Abreise ist mit der Bahn möglich.

Leistungen:
4 x Übernachtung mit Frühstück | Gepäcktransfer 
von Unterkunft zu Unterkunft | Informations- und 
Kartenmaterial, GPS-Daten

4-Sterne Kocher-Jagst-Radweg
Eine Radtour nach Ihren 
Wünschen
ab 1 Übernachtung

Nur wenige Kilometer voneinander entfernt 
entspringen die beiden Flüsse Kocher und Jagst und 
münden fast an derselben Stelle in den Neckar. 
Unterwegs wechseln sanfter Wiesengrund und enge 
Flussschleifen mit steilen Weinhängen. Sie radeln 
an Burgen und Schlössern vorbei und durch schöne 
Dörfer und mittelalterliche Städte. Der gesamte 
Rundkurs ist 332 km lang. Durch zahlreiche 
Querverbindungen sind auch kürzere Touren 
möglich. Haben Sie bestimmte Vorstellungen für 
Ihre Radtour? Gerne lassen wir Ihnen ein individuel-
les Angebot zukommen, welches folgende 
Leistungen enthalten kann: 

Übernachtung/en mit Frühstück | Gepäcktransfer 
von Unterkunft zu Unterkunft | bikeline Radtouren-
buch (1 x pro Zimmer) | Stadtführungen | Karten für 
Freilichtspiele | Radtrikot | Informationsmaterial, usw.

Preis je nach Leistungen

Radtouren 2020
Buchbar: April bis Oktober. 
Alle Preise ab 2 Personen. Angebote gültig 
auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

Kocher-Jagst-Radweg  
Unsere Empfehlung
für 2020 
7 Etappen / 7 Übernachtungen

2020 haben wir wieder ein spezielles 
Angebot für Sie zusammengestellt. 

Anreiseort ist Crailsheim, die Stadt der 
„Türme an der Jagst“. Egal ob auf dem 
Reformationsweg oder dem Türmerundweg, 
auf dem Sie zum Beispiel der Diebsturm in 
die Zeit der Hexenprozesse in Crailsheim 
entführt – Crailsheim weiß zu überraschen. 
Am Abend können Sie dann das Bier der 
ortsansässigen Engel-Brauerei genießen. 
Während der Radtour lohnt sich auf jeden 
Fall ein Stopp in der historischen Altstadt 
von Schwäbisch Hall. Der durch Fachwerk-
häuser gesäumte Marktplatz mit der Kirche 
St. Michael lockt jährlich zahlreiche 
Besucher, auch zu den Freilichtspielen, an. 
Sie nennen uns Ihr gewünschtes Reisedatum 
- wir buchen bei Verfügbarkeit sofort für Sie.

4 Tage – 3 Flüsse – 11 Sterne
4 Etappen / 4 Übernachtungen

Radeln Sie an vier Tagen durch unterschiedliche 
Landschaften entlang von 3 Flüssen. Die 
Rundtour startet in Bad Friedrichshall am 
Neckar. Entlang dem Neckartalradweg radeln 
Sie bis Marbach. Von dort geht es weiter auf 
dem Stromberg-Murrtal-Radweg nach Gaildorf 
am Kocher. Auf dem Kocher-Jagst-Radweg 
gelangen Sie wieder zum Ausgangspunkt Bad 
Friedrichshall. 

Tagesetappen:
Bad Friedrichshall (DB) – Marbach ca. 58 km
Marbach – Gaildorf ca. 56 km
Gaildorf – Ingelfi ngen ca. 56 km
Ingelfi ngen – Bad Friedrichshall (DB) ca. 47 km

Die An- und Abreise ist mit der Bahn möglich.

Leistungen: 
4 x Übernachtung mit Frühstück | Gepäck-
transfer von Unterkunft zu Unterkunft |
Informationsmaterial, GPS-Daten
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